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 Veröffentlicht am 29.04.2003

Norm

ABGB §367 A

HGB §366 A

Rechtssatz

Liegt weder ein Kauf des Datenträgers noch ein Kauf der darauf gespeicherten Daten vor, kann eine

Auseinandersetzung mit den Argumenten für eine analoge Anwendung der Bestimmungen über den

Gutglaubenserwerb des Eigentums auf den Erwerb der Werknutzungsbewilligung beim Kauf eines Datenträgers

unterbleiben.
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